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Kleine Anfrage 3025 
 
des Abgeordneten Alexander Vogt   SPD 
 
 
 
Übernimmt das LPA auch koordinierende Funktion für die Pressestellen der 
Regierungsfraktionen? 
 
 
Das Landespresse- und Informationsamt (LPA) der Staatskanzlei ist die zentrale Schnittstelle 
für die Pressearbeit der Landesregierung. Pressemitteilungen der fachlich zuständigen 
Ministerien werden fast ausschließlich über das LPA versandt und zuvor freigezeichnet. Das 
LPA übernimmt damit eine steuernde Funktion für die Pressestellen der einzelnen Ministerien. 
 
Am Montag, den 30. September 2019, erschien im Posteingang der Empfänger dieser 
Pressemitteilungen eine Mail der Staatskanzlei mit folgendem Betreff: 
 
„WG: Hafke - Experten begrüßen Pläne der NRW-Koalition – konstruktive Kritik wird im 
Parlament beraten“  
 
Kundigen Beobachtern ist dabei nicht entgangen, dass Marcel Hafke weder Mitglied der 
Landesregierung noch Staatssekretär, sondern familienpolitischer Sprecher der FDP-
Landtagsfraktion ist.  
 
Ganz abgesehen davon, dass Herr Hafke mit seiner Pressemitteilung ein interessantes 
Zeugnis seiner selektiven Wahrnehmung der betreffenden Expertenanhörung abgegeben hat, 
stellte sich den Empfängern der Mail natürlich die Frage, warum und seit wann die 
Landesregierung auch Pressemitteilungen der Regierungsfraktion verschickt. Das Gebot der 
Gewaltenteilung verbietet solch ein Vorgehen ausdrücklich. 
 
Die Erklärung dafür ließ indes nicht lange auf sich warten: Laut Korrektur-Mail handelte es sich 
dabei um einen „technischen Defekt“. Wie die Weiterleitung einer Mail durch einen 
„technischen Defekt“ zustande gekommen sein soll, erschließt sich jedoch nicht. 
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Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. An welchen Verteiler ist die o.g. weitergeleitete Pressemitteilung der FDP-Fraktion 

versandt worden? 
 
2. Ist die o.g. Korrektur-Mail an denselben Verteiler verschickt worden? 
 
3. Gibt es gesonderte Verteiler, an die das LPA Pressemitteilungen der 

Regierungsfraktionen weiterleitet? 
 
4. Worin genau bestand der „technische Defekt“ bei der Weiterleitung der besagten 

Pressemitteilung? 
 
5. In wie vielen Fällen lagen der amtierenden Landesregierung Entwürfe und/oder finale 

Fassungen von Pressemitteilungen der Regierungsfraktionen vor Versand durch die 
Fraktionspressestellen vorab vor?  

 
 
 
Alexander Vogt 


